
Beschlussvorlage der Stadt Treuen

Vorlage Nr.: BV/2023/556

Fachbereich: Büro Bürgermeister Datum: 21.04.2023

Bearbeiter: Heike Brillinger /

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsergebnis

Stadtrat 03.05.2023 öffentlich

Betreff
Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Benutzung des Freibades der Stadt Treuen mit dem Benutzungsgebührenverzeichnis
vom 12. Mai 2016

Sach- und Rechtslage:
Mit Beschluss Nr. vom 03.05.2023 wurde durch die Stadträte der Stadt
Treuen die neue Entgeltordnung mit den Tarifen für die Benutzung des Freibades
beschlossen.

Mit dieser Entgeltordnung wurde die Erhebungsgrundlage auf privatrechtliche Basis
gestellt.

Damit werden spätestens ab 2025, mit Anwendung der Regelungen des § 2 b UStG,
sämtliche Umsätze des Freibades ab dem ersten Euro umsatzsteuerpflichtig.
Gleichzeitig bleibt damit die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs dauerhaft erhalten.

Mit dem Beschluss der Entgeltordnung muss die Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Benutzung des Freibades Treuen mit dem dazugehörenden
Benutzungsgebührenverzeichnis in der seit 11.05.2016 vorliegenden Form
aufgehoben werden.

Die Änderung und Aufhebung von Satzungen erfolgen grundsätzlich nach denselben
Verfahrensgrundsätzen, die für den Erlass von Satzungen gelten, sie können also
nur durch Satzung in der vorgeschriebenen Form erfolgen.

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Treuen beschließt die Satzung zur Aufhebung der Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibades der Stadt Treuen
mit dem Benutzungsgebührenverzeichnis vom 12. Mai 2016.
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Finanzielle Auswirkungen:

ja
x nein

Investition

A. Jedzig
Bürgermeisterin

Unterschrift liegt im Original vor

Anlage:
Aufhebung der Satzung

Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Stadträte (einschl. Bgm. als Vors.): 23; davon anwesend: ……;
Ja-Stimmen: ……………; Nein-Stimmen: ……………; Stimmenthaltungen: ……………...;

Bemerkungen:
Aufgrund des § 20 Abs. 1 der Sächs. Gemeindeordnung waren …… Stadträte von der
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen


